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I. Allgemeine Bestimmungen 
 Zuwendungsziel 

Das Land gewährt Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Vorhaben von öffentlichem Interesse.  Die notwen-
digen Vorhaben zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Abschnitt II) 
werden gefördert, um insbesondere unzumutbar hohe Gebühren- und Beitragsbelastungen für die Bürger zu 
vermeiden. Ebenso werden für wasserbauliche und gewässerökologische Vorhaben (Abschnitt III) Zuwendun-
gen gewährt. 

 

1 Rechtsgrundlagen 

Zuwendungen werden auf der Grundlage der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der 
Verwaltungsvorschriften hierzu, in der jeweils geltenden Fassung soweit nachstehend keine abweichenden 
Regelungen getroffen werden, sowie nach Maßgabe dieser Richtlinien, gewährt. Die Zuwendungen werden im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel gewährt. Vorhaben, welche die Schaffung oder die Erhaltung von 
Arbeitsplätzen in besonderer Weise begünstigen, sind aufgrund ihrer landespolitischen Bedeutung angemes-
sen zu berücksichtigen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

 

2 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungen können Gebietskörperschaften (einschließlich deren Eigenbetriebe) sowie öffentlich-rechtliche 
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften erhalten (z.B. Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände). 
Ebenso kommunale Unternehmen in privater Rechtsform, die in ihrem Gesellschaftsvertrag die Gewinnerzie-
lung ausgeschlossen haben.  

Die Zweckverbände Bodenseewasserversorgung, Landeswasserversorgung, Nordostwasserversorgung und 
„Kleine Kinzig“ erhalten keine Zuwendungen.  

 

3 Zuwendungsart 

Die Zuwendungen werden zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne abgegrenzte 
Vorhaben gewährt (Projektförderung nach VV Nr. 2.1 zu § 23 LHO). 

 

4 Zuwendungsvoraussetzungen  

4.1 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 

 Ein Vorhaben kann gefördert werden, wenn 

- das Vorhaben dem Wohl der Allgemeinheit dient und nach Art und Umfang aus wasserwirtschaftlichen oder 
gewässerökologischen Gründen erforderlich ist, 

- bei der Planung und Durchführung die Erfordernisse des Umweltschutzes, Naturschutzes und der Land-
schaftspflege berücksichtigt werden, 

- es Bestandteil einer mit der unteren Wasserbehörde abgestimmten Gesamtkonzeption ist, welche den was-
serwirtschaftlichen und ökonomischen Anforderungen entspricht, 

- bei Vorhaben nach Abschnitt II und Abschnitt III Nr. 11.1, 11.2, 11.4 und 11.6 die notwendigen Rechtsver-
fahren und bei Vorhaben nach Abschnitt II auch die sonstigen für die Durchführung des Vorhabens erforder-
lichen Verfahren (z. B. Grunderwerb) zum Zeitpunkt der Antragstellung abgeschlossen sind und 

- der ordnungsgemäße Betrieb und die spätere Unterhaltung gesichert erscheinen. 

 

Zuwendungsfähig sind nur die Ausgaben, die  bei sparsamer und wirtschaftlicher Durchführung des Vorhabens 
unmittelbar notwendig sind, um den Zweck des Vorhabens zu erreichen. Die Wirtschaftlichkeit ist für die Inves-
tition, den Betrieb und die Unterhaltung nachzuweisen (bei Vorhaben des Abschnitts II s. auch Nr. 16.2). 

 



4  

4.2 Andere Zuwendungsvoraussetzungen 

Sollen Zuwendungen durch andere Stellen (z. B. aus den Strukturfonds der Europäischen Union oder der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ oder aus sonstigen Förderpro-
grammen) geleistet werden, sind die dafür gültigen Fördergrundsätze zusätzlich zu beachten. Insofern kann 
das Ministerium für Umwelt und Verkehr bezüglich der Förderziele, der Zweckbestimmung, der Zuwendungs-
höhe sowie der Bewilligungsstellen Abweichungen von diesen Richtlinien zulassen. 

 

5 Zuwendungsart, Finanzierungsform und Höhe der Zuwendungen 

Die Zuwendungen nach Abschnitt II und III werden, mit Ausnahme eines Fördertatbestands nach Nr. 11.5 
(Vollfinanzierung), als Anteilsfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung in Form von Zuschüssen ge-
währt. 

Die Höhe der Zuwendungen richtet sich nach den in Nr. 10 und 15 genannten Fördersätzen.  

In Abschnitt III ist die Summe aller Einwohner im Gemeinde- bzw. Verbandsgebiet zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung und die Kostenberechnung maßgebend. 
 
Rundung der Zuwendung 

Die Zuwendung wird auf volle 100 € gerundet. 

  

6 Bagatellgrenze 

Zuwendungen unter 10.000 € werden nicht gewährt. 
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II. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
 
7 Fördergrundsätze 

7.1 Allgemeines 

Die Ausgaben für die öffentliche Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung einschließlich der Flächen-
entsiegelung sind grundsätzlich über kostendeckende Beiträge und/oder Gebühren/Tarife zu finanzieren. 

Zuwendungen können Kommunen und Verbände (Nr. 2) beantragen und erhalten, deren nach Muster 1 ermit-
teltes Wasser- und Abwasserentgelt die Antragsschwelle von 5,50 €/m³ erreicht. 

7.1.1 Bei Ausgaben nach Nr. 9.2 findet die Antragsschwelle keine Anwendung. 
 

7.2 Zweckverbände 

Nichtgebietskörperschaften (z.B. Zweckverbände), welche nicht unmittelbar von den Nutzern Wasser- oder 
Abwasserentgelt erheben, können für Mitglieder Zuwendungen beantragen und erhalten, soweit diese die Zu-
wendungsvoraussetzungen erfüllen. Die Zuwendungsempfänger haben sicherzustellen, dass die Zuwendung 
zur Gebührenentlastung im Sinne dieser Richtlinien  bei den betreffenden Mitgliedern führt. 
 

7.3 Zuwendungsanträge 

Zuwendungsanträge, welche die Fördervoraussetzungen erfüllen, aber mangels Haushaltsmitteln nicht geför-
dert werden, können bei fortbestehendem Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen in den darauf folgenden 
Jahren erneut gestellt werden. 
 

8 Wirtschaftlichkeit der Vorhaben 

Im Wirtschaftlichkeitsnachweis sind Vorhabensalternativen darzustellen und zu bewerten. Hierbei sind die we-
sentlichen Auswahlgründe unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens auch unter 
betrieblichen Aspekten zu dokumentieren. 
 

9 Fördergegenstand und Reihenfolge der Förderung 

9.1 Zuwendungsfähige Ausgaben 

9.1.1 Ausgaben für Investitionen, die zum Betrieb der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
sowie für Sanierung und Erneuerung der Anlagen unmittelbar erforderlich sind. 

9.1.2 Investitionsumlagen an Zweckverbände, soweit das Vorhaben nicht beim Zweckverband gefördert wurde, 

9.1.3 Ausgaben für die Beseitigung von Hochwasser- und Unwetterschäden. In diesen Fällen sind die Vorausset-
zungen nach VV Nr. 1.2.1 zu § 44 LHO gegeben. 

9.1.4 Ausgaben für Flächenentsiegelung, Entsiegelungsprogramme beziehungsweise Abkoppelungsmaßnahmen 
unter folgenden Voraussetzungen: 

- Es müssen zuwendungsfähige Investitionen für die Abwasserbeseitigung eingespart werden können. 

- Die Kosten für die Vorhaben werden den Investitionen für die Abwasserbeseitigung gleichgestellt. Das Kos-
tenvolumen ergibt sich aus der Summe der Kosten für das Programm der Gemeinde und für die Entsiege-
lung/Abkoppelung öffentlicher Flächen sowie gegebenenfalls der in diesem Zusammenhang noch erforderli-
chen Investitionen für die Abwasserbeseitigung. Der Fördersatz wird nach Nr. 10 ermittelt. Bei der Ermitt-
lung der zuwendungsfähigen Ausgaben kann das Kostenvolumen bis zur Höhe der förderfähigen Kosten als 
zuwendungsfähig anerkannt werden, die ohne Entsiegelungsmaßnahmen anfallen würden, höchstens je-
doch 10,00 €/m2 (Nettokosten ohne Ingenieurleistungen) entsiegelter Fläche. 

- Die Priorität der Vorhaben richtet sich nach der Priorität des ursprünglichen Vorhabens der Abwasserbesei-
tigung, bei dem Investitionen eingespart werden. 

- Die Programme sind von der Gemeinde auf längstens drei Jahre zu befristen. 
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9.1.5 Ausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen pauschal mit einem Zuschlag von 10 v.H. auf die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben abzüglich der Ausgaben für Gutachten nach Nr. 9.2 

 

9.2 Darüber hinaus zuwendungsfähige Ausgaben 

 Zuwendungsfähig sind: 

9.2.1 Ausgaben für besondere Leistungen im Rahmen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen zur Optimierung abge-
schlossener Planungen, falls diese Untersuchungen nicht zu einer wirtschaftlicheren Lösung führten. 

9.2.2 Ausgaben für Gutachten über  Wasserversorgungsstrukturen, Abwasserbeseitigungskonzeptionen und die 
fachtechnische Abgrenzung von Wasserschutzgebieten. 

  

9.3 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 

 Alle übrigen Ausgaben sowie die nachstehend im einzelnen genannten Ausgaben sind nicht zuwendungsfähig: 

9.3.1 Ausgaben für Flächenkanalisationen in Neubaugebieten (Baugebietserschließungen) sowie für Ortsvertei-
lungsnetze in der Wasserversorgung, 

9.3.2 Verwaltungskosten (einschließlich Genehmigungsgebühren, Versicherungsbeiträge, Betriebs- und Unterhal-
tungskosten, Kosten des Geschäftsbedarfs und des eigenen Personals mit Ausnahme der Personalkosten oh-
ne Gemeinkostenanteil für Regiearbeiten),  

9.3.3 Ausgaben für Grunderwerb, Vermessungs- und Wiedervermarkungskosten sowie sonstige Nebenkosten, 

9.3.4 Ausgaben für den Bau von Wohnräumen, 

9.3.5 Vorsteuerabzug, 

9.3.6 Entschädigungen (einschließlich Ausgleichsabgaben und Ausgaben zum Zwecke der Beweissicherung), 

9.3.7 Kapitalbeschaffungs- und Zwischenfinanzierungskosten, 

9.3.8 Baugeräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge. Bei Regiearbeiten können jedoch für den Einsatz eigener Geräte 
des Bauträgers neben den Betriebskosten die Abschreibungs- und Verzinsungsbeträge nach der Baugerätelis-
te des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, insgesamt jedoch nicht mehr als 70 v.H. der Anschaf-
fungskosten als zuwendungsfähige Ausgaben anerkannt werden, 

9.3.9 Ausgaben, die zwar mit dem Vorhaben anfallen, aber nicht seinem eigentlichen Zweck dienen, oder die auch 
im Interesse Dritter ausgeführt werden oder von ihnen verursacht wurden und von diesen auszugleichen sind, 

9.3.10 in festgelegten städtebaulichen Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen Ausgaben für 
die aufgrund eines städtebaulichen Sanierungskonzeptes verursachte Änderung oder den dadurch verursach-
ten Ersatz von Entsorgungsanlagen. 

 

9.4 Reihenfolge der Förderung von Vorhaben 

Die Reihenfolge der Förderung von Vorhaben ergibt sich nach wasserwirtschaftlicher Dringlichkeit. Innerhalb 
der jeweiligen Prioritätsstufe hat dasjenige Vorhaben Priorität, dessen infrastrukturelle Bedeutung am höchsten 
ist (insbesondere solche Vorhaben, die Voraussetzung für die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 
sind). 

 

10. Ermittlung des Fördersatzes 

10.1 Das gemäß Nr. 7.1 ermittelte effektive Wasser- und Abwasserentgelt in €/m3 bildet den Maßstab für die 
Ermittlung des Fördersatzes.  

Für Vorhaben der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung beträgt der Fördersatz bei einem effekti-
ven Wasserentgelt von 5,50 €/m³ 30 v.H. und ab 6,85 €/m³ 90 v.H.  

Der dazwischenliegende Fördersatz wird mit folgender Formel berechnet: 
Fördersatz in % = 44,444 x effektives Wasserentgelt in €/m³ minus 214,44. 
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Zwischenwerte werden auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. 
 

10.2 Ausgaben nach Nr. 9.2 werden mit 50 v.H. gefördert. 
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III. Wasserbau und Gewässerökologie 
 

11 Fördertatbestände 

 Gefördert werden können: 
 

11.1 Ausbau von Gewässern 

Ausbau von Gewässern einschließlich Neubau, Erweiterung, Erneuerung und Sanierung von Rückhalte- und 
Speicherbecken, Leit- und Schutzdämmen sowie Seen und Teichen, soweit die Vorhaben dem Ausgleich des 
Wasserabflusses, dem Hochwasserschutz, dem Schutz gegen Erosion oder der Vorflutbeschaffung dienen. 

Unter Sanierungsvorhaben sind Ergänzungs- und Ertüchtigungsvorhaben an bereits betriebsfertigen Anlagen 
zur Anpassung an die allgemein anerkannten Regeln der Technik unter Berücksichtigung ökologischer Belan-
ge einschließlich aus wirtschaftlichen Gründen gebotener Abriss- und Wiederherstellungsvorhaben zu verste-
hen. 
 

11.2 Gebietlicher Hochwasserschutz 

Vorhaben des gebietlichen Hochwasserschutzes von einzelnen Kommunen sowie von Wasser- und Bodenver-
bänden und Zweckverbänden. 

Bei Becken mit überörtlicher Bedeutung (Wasserbecken nach § 63 Abs. 4 WG) von vor dem 22. April 1997 be-
stehenden Wasserverbänden gehören auch der Betrieb und die Unterhaltung sowie Sanierungsmaßnahmen 
dazu. 
 

11.3 Sanierungsplanungen und -untersuchungen an Stauanlagen 

Planungen und Untersuchungen für Sanierungsvorhaben an Rückhalte- und Speicherbecken, Seen und Tei-
chen. 
 

11.4 Objektschutz 

Vorhaben des Objektschutzes, wenn diese sich aufgrund einer Hochwasserschutz-Untersuchung zur Optimie-
rung der Hochwasserschutzvorhaben in der Kombination mit Vorhaben oder als Alternative zu Vorhaben nach 
Nr. 11.1 als kostengünstigste Lösung ergeben. 
 

11.5 Hochwassergefahrenkarten 

Abgrenzung, Zonierung und Darstellung von Hochwassergefahrenflächen als Grundlage insbesondere für A-
larm- und Einsatzpläne sowie für Vorhaben des technischen Hochwasserschutzes und des Objektschutzes. 
 

11.6 Naturnahe Entwicklung 

Planungen und Vorhaben zur naturnahen Entwicklung von Gewässern sowie der damit zusammenhängende 
Erwerb von Grundstücken und beschränkten dinglichen Rechten. 

Als geeignet können insbesondere folgende Vorhaben angesehen werden: 

- standortgerechte Bepflanzung von Gewässerrandstreifen, 

- Beseitigen von Biotopzerschneidungen und damit zusammenhängende Entschädigungen, 

- Beseitigen von hartem Verbau, 

- Anwendung naturgemäßer Bauweisen zur Böschungs- und Ufersicherung, 

- auf die Typologie des Gewässers abgestimmte naturnahe Umgestaltungen. 

Vorhaben zur naturnahen Entwicklung müssen in einem Gewässerentwicklungskonzept bzw. -plan beschrie-
ben und begründet werden. 
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Bei entsprechenden Vorhaben nach Hochwasserschäden anstelle der Wiederherstellung des alten Zustandes, 
kann für den betroffenen Gewässerabschnitt auf ein Gewässerentwicklungskonzept verzichtet werden. In die-
sen Fällen sind die Voraussetzungen nach VV Nr. 1.2.1 zu § 44 LHO gegeben. 

 

11.7 Gewässerrandstreifen 

Erwerb von Gewässerrandstreifen bis zu einer Breite von 10 m und beschränkten dinglichen Rechten zur Er-
haltung naturbelassener Gewässer bzw. zur Erreichung eines naturnahen Gewässerzustandes auf der Grund-
lage eines Gewässerentwicklungskonzeptes bzw. -planes sowie im Rahmen besonderer wasserwirtschaftlicher 
Sonderprogramme. 
 

11.8 Gewässerentwicklungskonzepte und -pläne, Untersuchungen 

Hydrologische und hydraulische Flussgebietsuntersuchungen und gewässerökologische Untersuchungen so-
wie Gewässerentwicklungskonzepte und Gewässerentwicklungspläne mit der Maßgabe, dass sie in den Bau-
leitplanungen der entsprechenden Kommunen berücksichtigt werden. 
 

 

12 Zuwendungsfähige Ausgaben 

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für Investitionen, die unmittelbar für die Vorhaben nach Nr. 11.1 bis 11.8 er-
forderlich sind. 

Bei Vorhaben des Hochwasserschutzes nach Nr. 11.1, 11.2 und 11.4 wird der Hochwasserschutzgrad bis zu 
einem Bemessungshochwasser, das sich an einem 100-jährlichen Hochwasser orientiert, als förderfähig aner-
kannt. 

 

12.1 Im Zusammenhang mit den Fördertatbeständen nach Nr. 11 sind auch zuwendungsfähig: 

12.1.1 Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken bzw. Grundstücksteilflächen und beschränkt dinglichen Rechten, 
die entweder im Zusammenhang mit dem Bau von Rückhalte- und Speicherbecken oder für Vorhaben nach 
Nr. 11.1, 11.2, 11.6 bzw. 11.7 erworben worden sind und für die betreffenden Vorhaben dauernd benötigt wer-
den. 

Erfolgt der Grunderwerb im Wege des Grundstückstausches, gilt als zuwendungsfähiger Kaufpreis der zum 
Zeitpunkt des Tausches maßgebliche Verkehrswert der Grundstücksfläche, die nach Nr. 11.1, 11.2, 11.6 bzw. 
11.7 tatsächlich benötigt wird. 

Zuwendungsfähig sind auch Grunderwerbsnebenkosten, insbesondere Vermessungskosten, Vermarkungs-
kosten und Grunderwerbssteuer. Die Grundstücke dürfen nur für den Zuwendungszweck verwendet werden; 
bei zweckfremder Verwendung ist die Zuwendung zurückzuzahlen. 

Die Förderung des Erwerbs von Grundstücken oder beschränkten dinglichen Rechten für Gewässerrandstrei-
fen schließt die Zahlung von Ausgleichsleistungen für Ertragseinbußen und Mehraufwendungen durch die ein-
geschränkte Nutzung für diese Grundstücke aus. 

Die Ausgaben von Verbänden für den Erwerb von Gewässerrandstreifen bzw. Flächen für die naturnahe Um-
gestaltung von Gewässern, die von Mitgliedern an den Verband übertragen werden, sind nicht zuwendungsfä-
hig. 

12.1.2 Nutzungsentschädigungen im Zusammenhang mit dem Bau und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken 
nach Nr. 11.2 mit Ausnahme der Entschädigungen an den Bauträger selbst oder bei Verbänden an seine Mit-
glieder. 

12.1.3 Die Anschaffung von Messeinrichtungen und Geräten zur Erfassung von hydrologischen Daten bei Rückhalte- 
und Speicherbecken, die der Planung, Bewirtschaftung und Steuerung der Becken dienen. 

12.1.4 Die Kosten für Planung und Bauleitung pauschal in Höhe von 10 v.H. der zuwendungsfähigen Herstellungskos-
ten; die Ausgaben für Planungen und Untersuchungen nach Nr. 11.3, 11.5, 11.6 und 11.8 bis zur Höhe der 
Sätze der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils gültigen Fassung sowie für Planungen 
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und Untersuchungen nach Nr. 11.3, 11.5, 11.6 und 11.8 entsprechend der jeweiligen Honorarvereinbarungen, 
soweit keine Honorarordnung dafür vorliegt. 

  

12.2 Im Zusammenhang mit Becken mit überörtlicher Bedeutung (§ 63 Abs. 4 WG) nach Nr. 11.2 sind außer-
dem zuwendungsfähig: 

12.2.1 Ausgaben für den Bau von Wegen und Parkplätzen, soweit dies als Mindestausstattung von Becken notwendig 
ist. 

12.2.2 Der Bau von Erholungseinrichtungen, die zur Mindestausstattung des jeweiligen Wasserbeckens gehören, mit 
den hierzu notwendigen Ver- und Entsorgungsanlagen einschließlich Verkehrsflächen, sowie den Einrichtun-
gen, die für eine landschaftsgerechte Einbindung der Anlagen notwendig sind, einschließlich der hierfür erfor-
derlichen Planungskosten. Bei der Förderung von Erholungseinrichtungen ist rechtzeitig zu prüfen, welche an-
deren Fördermöglichkeiten, unter Umständen auch für einzelne Vorhaben innerhalb des Gesamtprojekts, in 
Betracht kommen. Die hierfür zuständigen Stellen sind rechtzeitig zu beteiligen. 

12.2.3 Ausgaben für die Bauwerksüberwachung nach der Norm DIN 19700 und dem DVWK-Merkblatt 202/1991. 

12.2.4 Ausgaben für Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung der Becken einschließlich der hierfür anfallenden 
Personalkosten, der Entgelte für die Beobachtung der Messanlagen sowie der Kosten zur Beschaffung der 
hierfür erforderlichen Geräte und Maschinen. 

 Davon ausgenommen sind Unterhaltungs- und Betriebskosten für Erholungseinrichtungen (Nr. 12.2.2) und 
andere Anlagen des Hochwasserschutzes sowie Kosten für Instandsetzungsarbeiten, die auf eine Vernachläs-
sigung der laufenden Unterhaltung zurückzuführen sind. 

 

13 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 
 

13.1 Ausgaben, die zwar mit dem Vorhaben anfallen, aber nicht seinem eigentlichen Zweck dienen, oder die im 
Interesse Dritter ausgeführt werden oder von ihnen verursacht wurden und von diesen auszugleichen sind. 
 

13.2 Ausgaben für Hochwasserschutzmaßnahmen nach Nr. 11.1, 11.2 und 11.4, wenn diese überwiegend dem 
Schutz von Baugebieten dienen sollen, für die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens von Seiten der zuständi-
gen Wasserbehörde auf die Lage in einem festgesetzten bzw. fachtechnisch abgegrenzten Überschwem-
mungsgebiet / hochwassergefährdeten Gebiet hingewiesen wurde. 
 

13.3 Anschaffung von mit der Anlage nicht fest verbundenen Teilen, außer den unter Nr. 12.1.3 genannten. 
 

13.4 Bau von Dienst- und Werksdienstwohnungen und von Wohnräumen. 
 

13.5 Entschädigungen aller Art einschließlich Ausgaben zum Zwecke der Beweissicherung, insbesondere auch für 
Nutzungsausfall, außer den unter Nr. 11.6 und 12.1.2 genannten. 

13.6 Eigenes Personal und Geschäftsbedürfnisse des Bauträgers. Zuwendungsfähig sind jedoch die Personalaus-
gaben für Regiearbeiten (ohne Gemeinkostenzuschlag) im Rahmen zuwendungsfähiger Vorhaben. 
 

13.7 Baugeräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge. Bei Regiearbeiten können jedoch für den Einsatz eigener Geräte 
des Bauträgers neben den Betriebskosten die Abschreibungs- und Verzinsungsbeträge nach der Baugerätelis-
te des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, insgesamt jedoch nicht mehr als 70 v.H. der Anschaf-
fungskosten als zuwendungsfähige Ausgaben anerkannt werden. 
 

13.8 Betrieb und Unterhaltung mit Ausnahme von Becken mit überörtlicher Bedeutung (§ 63 Abs. 4 WG). 
 

13.9 Erneuerungs- und Sanierungsvorhaben, die auf eine unsachgemäße Instandhaltung oder Behandlung bzw. 
eine vernachlässigte Unterhaltung zurückzuführen sind. 
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13.10 Kapitalbeschaffung und Zwischenfinanzierung. 
 

13.11 Verwaltungskosten, Genehmigungsgebühren, Versicherungsbeiträge, Kosten für Informationsmaterial, Besich-
tigungsreisen, Richtfeste, Einweihungen u.ä. 
 

13.12 Steuern mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer nach Nr. 12.1.1. Ausgaben für die Mehrwertsteuer sind jedoch 
zuwendungsfähig, soweit die Mehrwertsteuer nicht als Vorsteuer abziehbar ist. 
 

13.13 Ausgaben für den Sicherheitskoordinator nach Baustellenverordnung. 

 

14 Reihenfolge der Förderung von Vorhaben 

 Die Vorhaben werden grundsätzlich in der Reihenfolge der Dringlichkeit nach übergeordneten wasserwirt-
schaftlichen und gewässerökologischen Gesichtspunkten gefördert. 

 

15 Ermittlung des Fördersatzes 

15.1 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 11.1 und 11.4 

Zwischenwerte werden geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. 

 

Zuwendungsfähige  
Ausgaben 

in € pro Einwohner 

Fördersatz in v.H. der  
zuwendungsfähigen  

Ausgaben 

ab 15  
(unterer Schwellenwert) 

20 

75 55 

ab 150 70 

 

Soweit bei der Errichtung von Rückhalte- und Speicherbecken, Seen und Teichen ein höherer Fördersatz ge-
währt wurde, kann abweichend hiervon dieser auch zur Fördersatzermittlung für die Sanierung, höchstens je-
doch 70 v. H. zugrunde gelegt werden. 

 

15.2 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 11.2 

15.2.1 Planung und Bau 

Bis zum Erreichen des durch Gemeinderatsbeschluss oder in der Verbandssatzung festgelegten Hochwasser-
schutzgrades richtet sich die Höhe des Fördersatzes im Regelfall nach Nr. 15.1. Bei der Ermittlung des Förder-
satzes wird die Summe der Ausgaben der einzelnen, in einem Gesamtsystem zusammenwirkenden und in ei-
nem angemessenen Zeitraum durchzuführenden Vorhaben zu Grunde gelegt. Bei einzelnen Kommunen gilt 
dies mit folgender Maßgabe: Für das erste Einzelvorhaben werden bei der Fördersatzermittlung und der sich 
daraus ergebenden Zuwendung nur die hierfür entstehenden Ausgaben berücksichtigt. Für jedes weitere Ein-
zelvorhaben werden bei der Fördersatzermittlung zu den insoweit anfallenden Ausgaben die bereits entstan-
denen Ausgaben des/der vorangegangenen Einzelvorhaben hinzugerechnet. Von der sich danach ergebenden 
Zuwendung sind die bereits bewilligten Zuwendungen in Abzug zu bringen. 

Die Entscheidung, in welcher Weise neu gebildete Verbände gefördert werden können, trifft die Bewilligungs-
stelle mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr. 

Für Becken mit überörtlicher Bedeutung (§ 63 Abs. 4 WG) kann der Fördersatz um bis zu 30 Prozentpunkte, 
maximal jedoch auf 70 v.H. heraufgesetzt werden. Dabei sind die finanzielle Leistungsfähigkeit des Bauträgers 
und seiner Mitglieder, die wasserwirtschaftliche Bedeutung und Notwendigkeit des Vorhabens hinsichtlich sei-
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ner überörtlichen Auswirkung auf den Wasserabfluss zu berücksichtigen.  
 

15.2.2 Unterhaltung und Betrieb von Becken mit überörtlicher Bedeutung (§ 63 Abs. 4 WG) 

Nach Abschluss der Bauarbeiten an den jeweiligen Becken wird für Betrieb und Unterhaltung dieser Becken 
jährlich eine pauschale Zuwendung gewährt. Diese Zuwendung setzt sich aus 50 v.H. Betriebskostenanteil des 
indexierten durchschnittlichen Unterhaltungsaufwandes der letzten 5 Jahre je Verband und 50 v.H. Investiti-
onskostenanteil zusammen. Der Investitionskostenanteil wird aus den bisher vom Verband getätigten indexier-
ten Baukosten, einem Abschreibungssatz in Höhe von 1,25 v.H. und dem bisher gewährten Förder-
satz ermittelt. Index für Betriebs- und Investitionskostenanteil ist die Messzahl für Ortskanäle der Baupreisindi-
zes des Statistischen Bundesamtes. 

Die aus Vermietung, Verpachtung und sonstigen Nutzungserlösen erzielten Einnahmen bei der Bewirtschaf-
tung dieser Becken dienen zur Finanzierung des Eigenanteils bei den Betriebs- und Unterhaltungsausgaben. 

Neue Anlagen bestehender Verbände werden erstmals nach Inbetriebnahme in Relation zu den seitherigen 
Betriebs- und Investitionskosten entsprechend berücksichtigt. 

Die Höhe der jährlichen pauschalen Zuwendung ist von den jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 
abhängig. 

 

15.3 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 11.3 

Der Fördersatz für die Planungen und Untersuchungen für die Sanierung von Rückhalte- und Speicherbecken, 
Seen und Teichen beträgt 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

 

15.4 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 11.5 

Der Fördersatz beträgt einheitlich 50 v.H. der entstehenden Ausgaben. Im Rahmen des Gemeinschaftsprojek-
tes „Landesweite Erstellung von Hochwassergefahrenkarten“ beträgt der Fördersatz 100 v. H. der entstehen-
den Ausgaben. 

 

15.5 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 11.6, 11.7 und 11.8 

Der Fördersatz beträgt einheitlich 50 v.H., bei Kommunen im ländlichen Raum 70 v.H. der zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten. Ergibt sich aus der Pro-Kopf-Belastung nach Nr. 15.1 ein höherer Fördersatz, so ist dieser 
maßgebend. 

Als ländlicher Raum sind die Bereiche des ländlichen Raumes des jeweils gültigen Landesentwicklungsplanes 
einschließlich der Verdichtungsbereiche im ländlichen Raum zu verstehen. 
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IV. Verfahren 
Das Zuwendungsverfahren erfolgt auf der Grundlage der §§ 43, 48, 49 und 49a des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes (LVwVfG). 

 

16 Antrag und Bewilligung 

16.1 Zuständige Behörden 

Bewilligungsstelle ist das Regierungspräsidium. 

Zuständig für die Prüfung der Anträge sind die unteren Wasserbehörden.  

 

16.2 Antragstellung 

Zuwendungen sind nach Muster 2 bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Förderanträge für Vorhaben 
nach Abschnitt II sind spätestens bis zum 01. Oktober (Ausschlussfrist) vor Beginn des Jahres, in dem mit dem 
Vorhaben begonnen werden soll in dreifacher Fertigung bei der unteren Wasserbehörde einzureichen. Ein wei-
terer Antrag ist unmittelbar der Bewilligungsstelle zu übersenden. 

Antragsformulare können unter der Internetadresse der Regierungspräsidien abgerufen werden  
(www.rp-baden-wuerttemberg.de). 

Dem Zuwendungsantrag sind die im Antragsformular angegebenen Nachweise und Unterlagen beizufügen. 

Bei Vorhaben nach Abschnitt II sind die wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Über-
sichten über die Vorhabensalternativen darzustellen. Hierbei sind die wesentlichen Auswahlgründe unter be-
sonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens auch unter betrieblichen Aspekten zu doku-
mentieren. 

 

16.3 Antragsbearbeitung 

Die untere Wasserbehörde holt bei der Rechtsaufsichtsbehörde die gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung 
und bei Vorhaben nach Abschnitt II die Bestätigung des ermittelten maßgeblichen Wasser- bzw. Abwasserent-
gelts ein. Die untere Wasserbehörde legt die geprüften Antragsunterlagen zusammen mit  

- ihrer Stellungnahme, 

- der gemeindewirtschaftsrechtlichen Beurteilung  

- und bei Vorhaben nach Abschnitt II die Bestätigung des ermittelten maßgeblichen Wasser- bzw. 
Abwasserentgelts  

der Bewilligungsstelle vor (VV Nr. 13.5 zu § 44 LHO findet keine Anwendung). 

 

16.4 Bewilligung 

Die Bewilligungsstelle bewilligt die Zuwendung durch einen schriftlichen Zuwendungsbescheid (Muster 3). 

Dem Zuwendungsbescheid sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
an kommunale Körperschaften (ANBest-K: Anlage 3 zu den VV zu § 44 LHO) bzw. die Nebenbestimmungen 
für die Verwendung von EU-Mitteln beizufügen. Die Rechtsaufsichtsbehörde, die untere Wasserbehörde und 
die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) erhalten eine Mehrfertigung des Bescheids (Anlagen nur 
für die untere Wasserbehörde). 

 

16.5 Vorhabensbegriff und Durchführungszeiträume 

Vorhaben sind einzeln abgrenzbare, für sich funktionsfähige Projekte. Die Vorhaben müssen im Jahr der Be-
willigung begonnen werden. Im Einzelfall kann die Bewilligungsstelle die Frist des Baubeginns verlängern. Die 
Vorhaben sind i.d.R. innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr, längstens jedoch innerhalb von drei Jahren, 
beim Bau von Rückhalte- und Speicherbecken nach Nr. 11.1 und 11.2 und beim Grunderwerb für dauerhaft 
benötigte Flächen im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren innerhalb von fünf Jahren, zum Abschluss zu 
bringen. 
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Die einzelnen Vorhaben nach Nr. 11.2 sind grundsätzlich ununterbrochen zu realisieren. 

Sanierungsvorhaben nach Nr. 9.1.3, die sich über mehr als ein Jahr erstrecken, müssen in einzelne Jahres-
bauabschnitte aufgeteilt werden. 

 

16.6 Weiterbewilligung 

Im Zuwendungsbescheid kann bei Vorhaben nach Abschnitt II zugelassen werden, dass der Zuwendungsemp-
fänger zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens die Zuwendung an eine Gesellschaft des Privatrechts 
weiterbewilligt, an der der Zuwendungsempfänger unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist. 
Dabei ist der Zuwendungsempfänger zu verpflichten, bei der Weiterbewilligung sicherzustellen, dass die in § 9 
Abs. 3 Satz 3 und § 10 Abs. 2 KAG sowie in den VV zu §§ 23 und 44 LHO getroffenen Regelungen auch von 
dem Dritten entsprechend angewendet werden. Bei Verbänden kann im Zuwendungsbescheid bestimmt wer-
den, in welcher Weise die Zuwendung die einzelnen Mitgliedsgemeinden entsprechend ihrer Förderungswür-
digkeit entlasten muss. 

 

17 Überwachung 

Die untere Wasserbehörde überwacht die Verwendung der Zuwendung nach VV Nr. 9.1 zu § 44 LHO. Die Be-
willigungsstelle kann diese Aufgabe selbst übernehmen oder Dritte damit beauftragen. 

 

18 Auszahlung 

Die Auszahlung der Zuwendung ist entsprechend den Bestimmungen im Zuwendungsbescheid mit dem Vor-
druck Muster 4 zu beantragen. 

 

19 Verwendungsnachweis 

Der nach Muster 6 zu erbringende Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger sachlich und rech-
nerisch festzustellen (VV zu § 70 LHO) und der unteren Wasserbehörde zu übersenden. Diese legt den Ver-
wendungsnachweis mit dem Prüfvermerk der Bewilligungsstelle vor. Die Bewilligungsstelle setzt nach diesen 
Unterlagen die Zuwendung endgültig fest (Festsetzungsbescheid Muster 7). 

Bei allen Vorhaben bleiben nicht anerkannte Mehrausgaben unberücksichtigt. 

Die Bewilligungsstelle teilt das Ergebnis dem Zuwendungsempfänger, der Rechtsaufsichtsbehörde, der unte-
ren Wasserbehörde und der L-Bank mit. 

 

20 Erfolgskontrolle 

Spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahme der Gesamtmaßnahme ist anhand der Zielvorgaben zu überprüfen, 
ob der Erfolg der Förderung erreicht wurde. Der Nachweis ist vom Antragsteller unaufgefordert vorzulegen und 
plausibel zu verdeutlichen. 

 

21 Finanzierungsmodelle 

Sofern der Zuwendungsempfänger geförderte Anlagen insgesamt oder teilweise, gleichzeitig oder nachträglich 
in ein steueroptimiertes Leasinggeschäft (cross border leasing bzw. Fonds-Leasing) einbringt und dadurch ei-
nen Barwertvorteil erzielt, verringert sich die gewährte Zuwendung nachträglich pauschal in Höhe von 30 v. H. 
der Zuwendungen. Das Leasinggeschäft ist der Bewilligungsstelle anzuzeigen. Die Bewilligungsstelle hat das 
Recht, ergänzende Unterlagen und Informationen zu fordern. Die Bewilligungsstelle setzt den Rückerstat-
tungsbetrag in einem gesonderten Bescheid fest. Eine Beendigung des Leasinggeschäfts vor Ablauf der ver-
einbarten Laufzeit und eine eventuelle Rückzahlungsverpflichtung des Leasingnehmers hat keine Auswirkun-
gen auf die Erstattungspflicht nach dem vorstehenden Absatz. Gleiches gilt, wenn die Dauer des Leasingge-
schäfts nicht mit der Dauer der Zweckbindungsfrist kongruent ist. 
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V. Übergangsbestimmungen, Statistik, Schlussbestimmungen 
 
22 Übergangsbestimmungen 

Für Vorhaben, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Richtlinien bewilligt waren, gelten die dem Zu-
wendungsbescheid zu Grunde liegenden Förderrichtlinien. 

 Für komplexe Maßnahmen (z. B. Kläranlagen) nach Abschnitt II, für die vor dem 1. Januar 2005 bereits eine 
Zuwendung für einzelne Funktionsabschnitte (Nr. 16.5 FrWw) gewährt worden ist, gilt für die Abwicklung der 
restlichen Funktionsabschnitte bis zum 31.12.2007 die folgende Übergangsregelung: 

Ohne Berücksichtigung einer Antragsschwelle nach diesen Richtlinien können die noch ausstehenden Funkti-
onsabschnitte im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel einheitlich mit 30 v.H. gefördert werden. Für die-
se Übergangsregelung werden max. 20 v.H. des jährlichen Bewilligungsrahmens zur Verfügung gestellt. 

Diese Regelung gilt jedoch nur für Zuwendungsempfänger, die nach diesen Richtlinien die Antragsschwelle 
nicht erreichen. 

 

23 Statistik 

23.1 Einleitung 

Die Erfassung der Wasser- und Abwassergebühren ist eine unverzichtbare Grundlage kommunaler und staat-
licher Planung und Entscheidungsfindung in Baden-Württemberg. Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und 
Verkehr hat das Statistische Landesamt seit 1977 entsprechende Erhebungen durchgeführt. 

Nach § 6 Abs. 3 LStatistikG bedürfen Landesstatistiken, die auf freiwilliger Grundlage durchgeführt werden, der 
Anordnung durch Verwaltungsvorschrift. Diese Regelung ergeht im Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 

 

23.2 Erhebung 

Die Gemeinden, kommunalen Wasserversorgungsunternehmen und Zweckverbände der öffentlichen Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung (Berichtsstellen) teilen dem Statistischen Landesamt jährlich die nach-
folgend genannten Erhebungs- und Hilfsmerkmale mit: 

a) Erhebungsmerkmale 

Erhebungsmerkmale sind die Wasser- und Abwassergebühren in Baden-Württemberg nach Gemeinden. 
 
b) Hilfsmerkmale 

Hilfsmerkmale sind: 

1. Name und Anschrift der Berichtsstelle, 

2. Name und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person. 

An der Erhebung beteiligen sich die Berichtsstellen freiwillig. Die Erhebung erfolgt, beginnend im Jahr 2002 für 
das Vorjahr, jeweils zum 31. März. 

 

24 Schlussbestimmungen 

24.1 Außerkrafttreten 

Mit In-Kraft-Treten dieser Richtlinien treten die bisher geltenden Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2000 – 
FrWw 2000 vom 18. August 2000 (GABl. S. 274), geändert durch Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 
Umwelt und Verkehr vom 21.12.2001 (GABl. 2002 S. 85), außer Kraft. 

24.2 In-Kraft-Treten 

 Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2005 in Kraft. 


